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Betrifft

Fortschreibung Masterplan Stadthafen Munster

Beratungsfolge

‘28.03.2019 Ausschuss fur Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Woh- Einbringung

nen ‘
|07.05.2019  Bezirksvertretung Miinster-Siidost Anhdrung |
|07.05.2019  Bezirksvertretung Miinster-Mitte Anhérung |
‘ 16.05.2019 Ausschuss fur Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Woh- Vorberatung ‘
nen
|22.05.2019  Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung |
[22.05.2019 Rat Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung den Masterplan Stadthéfen fortzuschreiben und das Er-
gebnis der Fortschreibung dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.

2. Die Potenziale des Hafenareals werden in Bezug auf ihre gesamtstadtische Bedeutung neu
untersucht und im Rahmen der Fortschreibung des Masterplans Stadthafen beriicksichtigt.

3. Die Ergebnisse des eingeleiteten Dialogverfahrens ,Hafenratschlag” werden in das weitere
Fortschreibungsverfahren einbezogen; die Fortschreibung des Masterplans Stadthafen wird
mit einem kontinuierlichen Hafendialog begleitet.

4. Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung Masterplan Stadthafen Stadt Minster des Ingeni-
eurbiros Helmert vom 25.02.2019 (sh. Anlage 4) werden fir die weitere Entwicklung der
Planungsziele des fortzuschreibenden Masterplans Stadth&fen sowie fir laufende und kom-
mende Bauleitplanverfahren im Bereich der Stadthafen mit der Perspektive zugrunde gelegt,
dass die Theodor-Scheiwe-StralRe nicht fur den motorisierten Individualverkehr (MIV) durch-
gebunden wird.
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Il. Finanzielle Auswirkungen:

Mit der Entscheidung zu dieser Vorlage entstehen unmittelbar keine Folgekosten.

Begriindung:

Zu 1.-3.:

Die letzte Fassung des Masterplans Stadthéafen Minster wurde am 14.12.2011 vom Hauptausschuss
(HA) beschlossen. Die gem. HA-Beschluss geénderte Fassung wurde am 03.05.2012 vom Aus-
schuss fur Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen (ASSVW) nochmals bestatigt (An-
lage 1). Auf dieser Grundlage basierten dann im Folgenden die weiteren planerischen Arbeiten zu
diversen Projekten, wie z.B. fur den Bereich Stadthafen-Nord und fir die Freiflachengestaltung der
offentlichen Flachen auf der Hafen-Sudseite.

Aktuell sind weitere konkrete Entwicklungen im Planungsbereich erkennbar bzw. eingetreten, die eine
Fortschreibung des Masterplans Stadthafen Minster erfordern. So hat der Rat der Stadt Miinster im
Rahmen der Haushaltsberatungen 40 Mio € fur den Ausbau des Stadions zur Verfugung gestellt; An-
fang Februar d.J. hat der SC PreufRen 06 e.V. Mlnster gemeinsam mit der Stadt einen ,Letter of In-
tent” (LOI) zur Zukunft des Stadions an der Hammer Stralte unterzeichnet und verzichtet in Folge
dessen auf den bisherigen, im Masterplan Stadthafen enthaltenen Perspektivstandort fir den Neubau
eines Stadions an der Nieberdingstral3e. Zitat aus dem LOI: ,...wird...die Standortoption Nieberding-
stral3e der Stadt Minster zur Entwicklung freigegeben®.

Der Bereich der Stadthafen birgt mit seiner Lagegunst und Grél3e ein grof3es Potenzial, dass Miinster
an urbaner Qualitat gewinnt und neue, eigenstandige Teilquartiere ausbildet.

Der Gesamtbereich des Erneuerungspotenzials geht raumlich weit Giber die heute bereits wahrnehm-
baren und bereits weitgehend entwickelten Bereiche, wie den Kreativkai und den ndrdlichen Alberslo-
her Weg, hinaus. Der Focus der kommenden Untersuchungen wird auf den Bereichen beidseits des
Dortmund — Ems — Kanals und dem Stadthafen 2 liegen.

Aufgrund von umfangreichen stadtischen Liegenschaften im Hafenareal ist das Potenzial vorhanden,
hier mittelfristig unterstititzende Funktionen der wachsenden Stadt Minster zu verorten.

In diesem Zuge sind die Zielaussagen des bestehenden Masterplans Stadthafen zu hinterfragen, zu
Uberprufen und den aktuellen, strukturellen Bedurfnissen der Stadt Minster anzupassen.

In diesem Sinne gestaltbare Flachen sind zu identifizieren und ggf. auf Grundlage neuer bzw. zu ak-
tualisierender Immissionsschutzgutachten mit aktualisierten Zielperspektiven fir kiinftige Nutzungsar-
ten mit entsprechenden anzustrebenden stadtebaulichen Qualitdten neu zu versehen.

Unabhéngig von den zu ermittelnden stadtebaulichen Zielperspektiven und Instrumenten soll zukiinf-
tig eine enge dialogorientierte Einbindung der Hafenakteure diese Entwicklung begleiten. Die Zu-
sammensetzung der Akteure des Stadthafens (Vereine, Mieter, Eigentiimer etc.) ist lokal spezifisch
und strukturell sehr heterogen. Dies zeigt sich hinsichtlich von kiinftigen Zielperspektiven bereits in
der Vergangenheit und im angelaufenen Verfahren zum Hafenratschlag. Ziel ist es, die verschiedens-
ten Erfahrungen und Kompetenzen der Akteure in den Prozess einzubinden, um das Stadthafenareal
ZU einem vielseitigen, nutzerorientierten urbanen Quartier zu entwickeln.

Eine wichtige Grundlage fur die anstehenden Verfahren werden dabei die Erkenntnisse aus dem sehr
positiv angelaufenen Dialogverfahren ,Hafenratschlage” sein. Die Dokumentation des 1. Hafenrat-
schlags vom 05.02.2019 ist als Anlage 2 dieser Vorlage beigefugt. Der 2. Hafenratschlag wird am
11.04.2019 stattfinden. Uber dieses Dialogverfahren sind insbesondere auch die Aufgaben und Ziele
eines zukunftigen Hafenmanagements zu definieren und zu konkretisieren. Eine zentrale Aufgabe
dieses Hafenmanagements wird die Aufnahme und Verstetigung des Dialogs mit Eigentimern, Pach-
tern und Mietern von Grundstiicken sowie von Bewohnern und Nutzern im Bereich der beiden Stadt-
hafen sein.

Auf der Grundlage des Dialogverfahrens sind ein raumliches Leitbild zu erstellen und die potenziellen
Entwicklungsziele auszuloten.
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Mit der seit 2017 in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) verankerten neuen Baugebietskategorie
MU — Urbanes Quartier gibt es einen ggf. méglichen gré3eren planerischen Spielraum fir die Ent-
wicklung des Gebietes hin zu einem vielfaltigen, nutzungsgemischten und damit urbanen Quartier mit
zeitgemaler stadtebaulicher Dichte.

Die Fortschreibung des Masterplans wird die potenziell realisierbaren stadtebaulichen Strukturen
konkretisieren und soll als Basis fir evtl. Optimierungsverfahren bzw. darauf aufbauende Bauleitplan-
verfahren im Sinne des § 1 (6) Nr. 11 BauGB dienen.

Ggf. ist im Zuge der Fortschreibung der Masterplanung auch der Planungsbereich anzupassen, in
dem z.B. der Gasometer sudlich der B 51 in diesen mit aufgenommen wird (Anlage 3).

Es ist bereits heute erkennbar, dass mit den neu zu definierenden stadtebaulichen Zielen auch eine
neue Forderkulisse fur potenzielle StadtebauférderungsmaflRnahmen erforderlich wird. Ein aktualisier-
tes und rdumlich erweitertes ,Integriertes Handlungskonzept® (InHK) kann dann auf Basis des fortge-
schriebenen Masterplans Stadthafen Minster eine zentrale und nach den Stadtebauférderrichtlinien
erforderliche Grundlage fir die Forderung, von z.B. 6ffentlichen Bereichen, bilden.

Die Inhalte des Antrags der SPD-Fraktion A-R/0082/2018 vom 03.12.2018 ,Eine Veranstaltungsflache
fur Minster — ohne Barrieren!” sollen ebenfalls im Zuge der Masterplan-Fortschreibung untersucht
werden.

Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung des Ingenieurbliros Helmert (Anlage 4) werden bei den
kommenden Planungsverfahren zugrunde gelegt. Mit dem kinftigen Beschluss zum Masterplan
Stadthafen Minster (gem. Beschlusspunkt 1 dieser Vorlage) wird die Verkehrsuntersuchung ein inte-
grierter Bestandteil des Masterplans und als Grundlage fur laufende und kommende Bauleitplanver-
fahren gem. 8§ 1 (6) Nr. 11 BauGB genutzt.

Zu 4.:
Die Verkehrsuntersuchung Masterplan Stadthafen Munster aus 2012 muss nach 2015 erneut fortge-
schrieben werden. Die Entwicklungen der vergangenen vier Jahre machen diesen Schritt notwendig.

Mit der Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung Masterplan Stadthafen Minster Stand: Januar 2015
wurde das Ingenieurbiro Helmert aus Aachen beauftragt.

Wahrend die Verkehrsuntersuchungen aus 2012 und die Aktualisierung aus 2015 ausschlieBlich als
Rahmenuntersuchungen fur das Untersuchungsgebiet Masterplan Stadthéafen Minster ausgelegt wa-
ren, beinhaltet die aktuelle Verkehrsuntersuchung auch zwei Planfélle zu den konkreten Vorhaben
,Hafencenter® mit dem Prognosehorizont 2020 und dem Projekt ,Stadthafen-Nord“ mit dem Progno-
sehorizont 2022. Dariiber hinaus wurde der Prognosehorziont fir den Masterplan auf das Jahr 2035
ausgedehnt. Somit werden mit dieser Verkehrsuntersuchung erstmalig auch die zukinftigen Entwick-
lungen entlang der Nieberdingstrale und der Theodor-Scheiwe-StralRe bericksichtigt (vgl. Kapitel 4.
Prognose), da deren Entwicklung/Realisierung in den friiheren Verkehrsuntersuchungen erst fir die
Jahre nach 2025/30 angenommen wurde.

Bei den InfrastrukturmafBhahmen haben sich gegeniber den bisherigen Verkehrsuntersuchungen
ebenfalls deutliche Veranderungen ergeben. Fur die Ist-Situation (Analyse) missen die Sperrung der
Theodor-Scheiwe-StrafRe sowie die Ausweisung des Litkenbecker Weges und des Lindberghweges
als Fahrradstral3e berticksichtigt werden. Fiur die Prognose gehen neu die geplante Ausweisung der
Schillerstrae zwischen Hansaring und Theodor-Scheiwe-Stral3e als Fahrradstrale, der Ausbau des
Albersloher Weges bis hin zum Hansaring und ein Neubau der Bahnunterfihrungen in die Berech-
nungen ein. Insbesondere die Beriicksichtigung der neuen Bahnunterfihrungen erforderte auch die
Erweiterung des Untersuchungsgebietes bis zum Ludgerikreisel.
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Die wesentlichen Analyse-Ergebnisse mit Sperrung der Theodor-Scheiwe-Stral3e und der Auswei-
sung des Liutkenbecker Weges/Lindberghweges als Fahrradstral3e sind:

e Die SchillerstralRe, zwischen dem Hansaring und der Theodor-Scheiwe-Stral3e, wird nur noch
von 2.600 Kfz/24h bis 3.900 Kfz/24h belastet. Eine Verkehrserhebung im Bereich der Schiller-
straRe/Litkenbecker Weg in Hohe der Kanalbriicke, die in 2017 durchgefiihrt wurde, ergab fur
die Nachmittagsspitzenstunde 415 Radfahrer/h und 251 Kfz/h. Somit sind mit der gesperrten
Theodor-Scheiwe-Stralle die Voraussetzungen erfillt, die Schillerstrae bis zum Hansaring
zuklnftig als FahrradstralBe auszuweisen. Zum Vergleich, vor der Sperrung der Theodor-
Scheiwe-StralRe betrug die Querschnittsbelastung der Schillerstrale noch 6.800 Kfz/24h bis
9.000 Kfz/24h.

o Die Verkehrsbelastungen des Hansaringes sind nach der Sperrung der Theodor-Scheiwe-
Stral3e nicht - wie vielleicht erwartet werden konnte - gestiegen. Die Ergebnisse der Dauer-
zahlstelle im Hansaring (siehe Anlage 4, Abbildung 2) zeigen uber die Jahre von 2013 bis
2018 ein sehr konstantes Belastungsniveau fir den Hansaring. Aus den vorliegenden Daten
kann fur den Hansaring sogar eine leichte Abnahme der Querschnittsbelastung festgestellt
werden.

¢ Die Dauerzahlstelle auf dem Albersloher Weg (vgl. Anlage 4, Abbildung 3), zwischen B 51 und
Theodor-Scheiwe-StralRe registrierte nach der Sperrung der Theodor-Scheiwe-Stral3e eine
deutliche Abnahme in dem betreffenden StraRenabschnitt. Durch den Wegfall der ausgeprag-
ten Spitzen im Berufsverkehr nach Sperrung der Theodor-Scheiwe-StraRe hat sich auch die
Situation fur den Knotenpunkt B 51/Albersloher Weg verbessert.

Prognose 2020

Mit der Prognose 2020 werden die verkehrlichen Entwicklungen nach Eréffnung des Hafencenters
aufgezeigt. Weitere wesentliche Grundlagen der Prognose 2020 sind eine fir den Durchgangsverkehr
gesperrte Theodor-Scheiwe-Straf3e und die Ausweisung der Schillerstral3e als Fahrradstral3e. Die
detaillierten Belastungsentwicklungen im Untersuchungsgebiet zeigt die Abbildung 11 der Anlage 4.
Grundsatzlich kénnen die zusatzlichen Verkehrsmengen verkehrstechnisch abgewickelt werden. Die
begrenzten Kapazitaten im Zuge des Hansaringes fiihren zu gesamtstadtischen Verdrangungsver-
kehren, die jedoch fur den einzelnen Streckenabschnitt unkritisch sind. Somit bleiben auch die Ver-
kehrsbelastungen im Zuge des Hansaringes fast konstant. Die rechnerisch leichten Verkehrssteige-
rungen werden nach den vorliegenden Erfahrungen im taglichen Verkehrsaufkommen kaum nach-
weisbar und spirbar sein. Die umweltrelevanten Auswirkungen hinsichtlich L&rmbelastun-
gen/Schadstoffbelastungen missen im Rahmen der Projektentwicklung untersucht werden.

Prognose 2022

Die Prognose 2022 erganzt die Prognose 2020 im Wesentlichen um das Projekt ,Stadthafen-Nord*
sowie um die Fertigstellung der B 51 / B 481n. Ahnlich wie bei den Prognoseberechnungen 2020 wird
es auch hier zu gesamtstadtischen Verdrangungsverkehren kommen. Die rechnerischen Zunahmen
im direkten Umfeld (Hansaring/Schillerstraf3e) der geplanten Projekte liegen ebenfalls im Bereich der
Ublichen taglichen Belastungsschwankungen (siehe Anlage 4, Abbildung 12).

In der Anlage 4, Abbildung 13, sind die Verkehrsbelastungen fur die Prognose 2022 mit einer Durch-
bindung der Theodor-Scheiwe-Strale vom Albersloher Weg bis zur Schillerstral3e als weiterer Plan-
fall dargestellt.

Mit der Offnung der Theodor-Scheiwe-StralRe wiirden die Verkehrsbelastungen der SchillerstraRe,
insbesondere durch Durchgangsverkehre im Berufsverkehr ansteigen. Diese Situation ist nach der
StVO nicht mit einer Ausweisung als Fahrradstral3e vertretbar. Die gleichen Verkehrsstrome fuhren in
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dem Knotenpunkt Albersloher Weg/B 51 in der Fahrbeziehung Theodor-Scheiwe-Stral3e — Alberslo-
her Weg — B 51 (Richtung Autobahn) zu Kapazitatsengpassen. Diese missten parallel zu den Struk-
turentwicklungen bis zum Prognosejahr 2022 durch geeignete Malihahmen behoben werden.

Prognose 2035

Fiar den Prognose-Fall 2035 wurden ebenfalls zwei Planfélle gerechnet. In der Anlage 4, Abbildung
14, sind die prognostizierten Verkehrsbelastungen fir das Jahr 2035 ohne die Durchbindung der
Theodor-Scheiwe-StraRe, in der Anlage 4, Abbildung 15, mit der Durchbindung der Theodor-
Scheiwe-Stral3e dargestellt.

Die Prognoseberechnungen 2035 beinhalten die Strukturen fir den gesamten Masterplan Stadthafen
Minster (vgl. Kapitel 4.4). Planungsziel der Stadt Minster ist es auch, bis zum Prognosehorizont
2035 den Ausbau des Albersloher Weges, einschlie3lich der Bahnunterfuhrungen, realisiert zu ha-
ben. Dementsprechend wurde das StraRennetz durch den Gutachter angepasst.

Die zentralen Aussagen des Gutachtens sind:

e Die geplanten Strukturen des Masterplans Stadthafen Minster kénnen verkehrstechnisch ab-
gewickelt werden. Die Durchbindung der Theodor-Scheiwe-Stral3e ist hierfiir nicht erforderlich.
Aufgrund der erheblichen Belastungszunahmen im Zuge des Albersloher Weges mussen die
Leistungsfahigkeiten der betroffenen Knotenpunkte gepruft und ggfs. verbessert werden.

o Die Ausweisung der Schillerstral3e als Fahrradstral3e ist nur umsetzbar, wenn tber die Theo-
dor-Scheiwe-Stral3e kein Durchgangsverkehr abgewickelt wird.

e Bis 2035 ist der Ausbau des Albersloher Weges, einschlie3lich der Bahnunterfihrungen, not-
wendig, um langfristig ausreichende Verkehrsqualitéaten sicherzustellen.

o Aufgrund der Netzbedeutung bleibt das Belastungsniveau des Hansaringes Uber alle Progno-
sefélle relativ konstant.

In Vertretung
Gez.:

Denstorff
Stadtbaurat

Anlagen

Anlage 1:
Masterplan Stadthafen Minster, Stand Beschluss 14.12.2011 / bestétigt 03.05.2012

Anlage 2:
Dokumentation Hafenratschlag vom 05.02.2019

Anlage 3:
Gebietsbezug Hafenratschlag incl. Gasometer

Anlage 4.
Verkehrsuntersuchung Masterplan Stadthafen Stadt Minster Stand: 25. Februar 2019

V/0150/2019



	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

